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(54) TRÄGERKÖRPER FÜR EIN SCHLEIF- ODER EIN SCHNEIDWERKZEUG

(57) Trägerkörper (1) für ein Schleif- oder ein
Schneidwerkzeug (40), insbesondere zur Bearbeitung
der Kanten und Ränder von Fliesen und Ziegeln, wobei
der Trägerkörper (1) in einer Querschnittsebene im We-
sentlichen kreis- oder kreisringförmig ausgebildet ist, wo-
bei der Trägerkörper (1) wenigstens zwei, vorzugsweise

genau drei, Trägerkörpersegmente (2) umfasst, welche
in der Querschnittsebene im Wesentlichen kreis- oder
kreisringsegmentförmig ausgebildet sind und zumindest
über wenigstens eine Formschlussverbindung (3) mit-
einander verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung eines Trägerkörpers für ein Schleif- oder
Schneidwerkzeug.
[0002] Schließlich betrifft die Erfindung ein Schleif-
oder ein Schneidwerkzeug und ein Verfahren zur Her-
stellung eines Schleif- oder Schneidwerkzeugs.
[0003] Schleif- oder Schneidwerkzeuge und Verfahren
zu deren Herstellung sind bereits bekannt und zählen
zum Stand der Technik. Dabei werden bevorzugt Trä-
gerkörper aus Metall verwendet, welche ringförmig oder
kreisförmig ausgebildet sind. Bei der Verwendung eines
kreisförmigen Trägerkörpers ergibt sich jedoch das Pro-
blem, dass sich aufgrund der Kreisform beim Heraus-
schneiden des Trägerkörpers aus einem Grundmaterial
sehr viel Verschnitt ergibt. Dieser Verschnitt wird zudem
erhöht, indem beispielsweise noch ein Innenkreis aus
dem kreisförmigen Trägerkörper herausgetrennt werden
muss. In anderen Worten ergibt sich vor allem bei der
Herstellung von ringförmigen Trägerkörpern aufgrund
des Innen- und Außenkreises ein hoher Verschnitt. Auch
bei der Verwendung eines Hohlzylinders als Grundkör-
per für einen derartigen Trägerring entstehen höhere
Kosten. Rohlinge, welche als Hohlzylinder ausgebildet
sind, sind in der Anschaffung erheblich teurer als bei-
spielsweise Plattenmaterial.
[0004] Nachteilig ist zudem, dass aufgrund der Größe
eines kreisförmigen oder ringförmigen Trägerkörpers
auch entsprechend größere Bearbeitungszentren oder
Maschinen benötigt werden.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen Trägerkörper für ein Schleif- oder
Schneidwerkzeug zu schaffen, der aufgrund einer gerin-
geren Verschnittmenge wirtschaftlicher gegenüber dem
Stand der Technik ist und auch auf kleineren Maschinen-
größen produzierbar ist.
[0006] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines
derartigen Trägerkörpers zu schaffen, bei dem geringere
Verschnittmengen und kleinere Maschinengrößen ver-
wendbar sind. Zudem besteht die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, ein gegenüber dem Stand der Tech-
nik wirtschaftlicheres Schleif- oder Schneidwerkzeug
herzustellen und ein Verfahren zur Herstellung eines der-
artigen Schleif- oder Schneidwerkzeuges mit demselben
wirtschaftlichen Aspekt anzugeben.
[0007] Diese Aufgaben werden durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche 1, 5, 6 und 10 gelöst.
[0008] Dadurch, dass der Trägerkörper wenigstens
zwei, vorzugsweise genau drei, Trägerkörpersegmente
umfasst, welche in der Querschnittsebene im Wesentli-
chen kreis- oder kreisringsegmentförmig ausgebildet
sind und zumindest über wenigstens eine Formschluss-
verbindung miteinander verbunden sind, wird erreicht,
dass der Trägerkörper nicht in seiner gesamten, ungüns-
tigen geometrischen Form aus einem Grundkörper her-
ausgetrennt werden muss, was zu einer Verschnittmini-

mierung führt.
[0009] Zudem wird erreicht, dass aufgrund der Seg-
mentierung des Trägerkörpers auch kleinere Maschinen-
größen verwendet werden können, um die einzelnen Trä-
gerkörpersegmente herstellen zu können.
[0010] Wenn der Trägerkörper wenigstens eine im
Wesentlichen parallel zur Querschnittsebene angeord-
nete Seitenfläche und/oder wenigstens eine Umfangs-
fläche aufweist, wobei an der Seitenfläche und/oder der
Umfangsfläche wenigstens eine, vorzugsweise nutförmi-
ge und/oder im Wesentlichen kreissegmentförmige, Ver-
tiefung zur Anbindung wenigstens eines Schleif- oder
Schneidbelags, ausgebildet ist, wird ermöglicht, dass
durch diese Vertiefung an der Seitenfläche oder Um-
fangsfläche eine bessere Verbindung zum Schleif- oder
Schneidbelag hergestellt wird. Wird der Schleif- oder
Schneidbelag nur direkt auf die Seitenfläche oder die
Umfangsfläche aufgebracht (zum Beispiel gesintert oder
geklebt), wird keine so stabile Verbindung zum Träger-
körper hergestellt wie bei einer Anbindung über eine da-
für vorgesehene Vertiefung. Durch die Vertiefung ent-
steht nicht nur eine Klebeverbindung, sondern auch eine
formschlüssige Verbindung, welche bei der Verwendung
der Schleif- oder Schneidwerkzeuge entstehenden
Schnittkräften und Radialkräften wie Fliehkräften, etc.
entgegenwirkt.
[0011] Wenn die wenigstens eine Formschlussverbin-
dung wenigstens einen, vorzugsweise schwalben-
schwanzförmigen, Zapfen und wenigstens eine korres-
pondierende Ausnehmung, und/oder wenigstens eine
Steckverbindung, umfasst, so werden die Kräfte auf-
grund der Formschlussverbindung zwischen den Seg-
menten aufgenommen. Eine Formschlussverbindung er-
leichtert zudem ein Zusammenfügen der einzelnen Trä-
gerkörpersegmente (beispielsweise wie bei einem Puzz-
le oder bei Modelleisenbahnschienen) und verhindert ein
versehentliches Öffnen dieser Verbindung. Dies wird un-
terstützt, in dem zum Beispiel eine schwalbenschwanz-
förmige Verbindung hergestellt wird. Ein fehlerhaftes Zu-
sammenbauen wird aufgrund einer Zapfen- und Ausneh-
mungsverbindung verhindert. Die bei der Verwendung
des Schleif- oder Schneidwerkzeugs auftretenden Kräfte
können durch eine stabile Formschlussverbindung bes-
ser abgebaut und im Trägerkörper aufgeteilt werden.
[0012] Wenn der Trägerkörper im Wesentlichen aus
Stahl besteht, und/oder wenigstens ein Koppelelement
zur Koppelung des Trägerkörpers mit einem Drehantrieb
einer Bearbeitungs-, vorzugsweise Schleifmaschine auf-
weist, so wird ein stabiler Trägerkörper geschaffen, der
über die Koppelelemente mit dem Drehantrieb der Be-
arbeitungsmaschine verbunden werden kann. Stahl lässt
sich aufgrund diverser Verfahren einfach bearbeiten und
weist eine hohe Stabilität auf. Zudem ist er kostengünstig
in der Anschaffung. Aufgrund eventueller unterschiedlich
ausgeführter Koppelelemente kann das dadurch erzeug-
te Schleif- oder Schneidwerkzeug auf unterschiedlichen
Maschinen angeordnet werden.
[0013] Wenn das erfindungsgemäße Verfahren zur
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Herstellung des wenigstens einen Trägerkörpers folgen-
de Arbeitsschritte umfasst, wobei die wenigstens zwei
Trägerkörpersegmente in einem ersten Verfahrens-
schritt aus einem gemeinsamen platten- oder hohlzylin-
derförmigen Grundkörper, vorzugsweise mittels eines
Lasers, aus- oder abgeschnitten werden, in einem zwei-
ten Verfahrensschritt vereinzelt, und in einem dritten Ver-
fahrensschritt über die wenigstens eine Formschlussver-
bindung miteinander zum wenigstens einen Trägerkör-
per verbunden werden, so wird ein wirtschaftliches Ver-
fahren zur Herstellung eines Trägerkörpers erreicht, bei
dem eine hohe Verschnittminimierung erzielt wird und
kleine Maschinengrößen verwendet werden können.
[0014] Wenn ein Schleif- oder Schneidwerkzeug, ins-
besondere zur Bearbeitung der Kanten und Ränder von
Fliesen und Ziegeln, wenigstens einen Trägerkörper und
wenigstens einen Schleif- oder Schneidbelag umfasst,
welcher auf wenigstens einer Fläche des wenigstens ei-
nen Trägerkörpers angeordnet ist, vorzugsweise auf we-
nigstens eine im wesentlichen parallel zur Querschnittse-
bene angeordneten Seitenfläche und/oder wenigstens
einer Umfangfläche des wenigstens einen Trägerkör-
pers, wird ein kostengünstiges und wirtschaftliches
Schleif- oder Schneidwerkzeug hergestellt, insbesonde-
re dann, wenn der Trägerkörper aus einzelnen Träger-
körpersegmenten besteht, wie oben geschildert.
[0015] Dadurch, dass die wenigstens zwei Trägerkör-
persegmente zusätzlich zur wenigstens einen Form-
schlussverbindung über den wenigstens einen Schleif-
oder Schneidbelag miteinander verbunden sind, wird ne-
ben der Formschlussverbindung auch zusätzlich eine
Verbindung über den Schleif- oder Schneidbelag herge-
stellt, der sich in der zusätzlichen Stabilität des Schleif-
oder Schneidwerkzeuges widerspiegelt. Der Schleif-
oder Schneidbelag kann beispielsweise über nicht trenn-
bare Verbindungen wie Aufkleben, Sintern, Löten oder
dergleichen am Trägerkörper befestigt werden. Somit
wird eine starke Verbindung zwischen dem Schleif- oder
Schneidbelag und dem Schneidwerkzeug hergestellt,
die Trägerkörpersegmente werden nicht nur durch die
Formschlussverbindungen zusammengehalten, son-
dern auch durch die oben geschilderten nichtlösbaren
Verbindungen. Es können jedoch auch lösbare Verbin-
dungen vorgesehen sein, die den Schleif- oder Schneid-
belag beispielsweise mittels Schrauben am Trägerring
oder am Tragkörper befestigen.
[0016] Wenn der wenigstens eine Schleif- oder
Schneidbelag über wenigstens ein, vorzugsweise
schleifmittelfreies, Bindemittel mit der wenigstens einen
Fläche und der wenigstens eine Schleif- oder Schneid-
belag über wenigstens ein, vorzugsweise schleifmittel-
freies, Bindemittel mit der wenigstens einen Fläche des
wenigstens einen Trägerkörpers verbunden ist, vorzugs-
weise wobei das wenigstens eine Bindemittel zumindest
bereichsweise in wenigstens einer in der wenigstens ei-
nen Fläche ausgebildeten Vertiefung angeordnet ist, so
wird zwischen dem Schleif- und Schneidbelag eine zu-
sätzliche stabile Schicht eingebracht, die die Stabilität

des Schleif- oder Schneidwerkzeuges erhöht. Das Bin-
demittel kann dabei in Form eines chemischen oder auch
eines mechanischen Bindemittels vorgesehen sein. So-
mit kann das Bindemittel beispielsweise ein Pulver sein,
welches sich beim Sintern zumindest abschnittsweise
verflüssigt und mit dem Trägerkörper und dem Schneid-
oder Schleifbelag verbindet. Das Bindemittel kann je-
doch auch ein Klebstoff, ein Lötmittel oder etwas Ver-
gleichbares sein. Auch die Verwendung eines mechani-
schen Bindemittels, wie beispielsweise einer Schraube,
Niete oder etwas Vergleichbares kann vorgesehen sein.
[0017] Wenn das Schleif- oder Schneidwerkzeug we-
nigstens einen metallgebundenen Schleifbelag mit Dia-
mant als Schleifmittel aufweist, so wird trotz dem sehr
wirtschaftlich hergestellten Trägerkörper ein hochwerti-
ges Schleif- oder Schneidwerkzeug hergestellt.
[0018] Wenn in einem Verfahren zur Herstellung eines
Schleif- oder Schneidwerkzeuges in einem ersten Ver-
fahrensschritt ein wie oben geschilderter Trägerkörper
bereitgestellt wird und in einem zweiten Verfahrens-
schritt wenigstens ein Schleif- oder Schneidbelag auf der
wenigstens einen Fläche des Trägerkörpers angeordnet
wird, wird ein wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung
eines Schleif- oder Schneidwerkzeuges erzielt, vor allem
dann, wenn der Trägerkörper im Zuge eines zweiten Ver-
fahrensschritts in einer Sinterform eingelegt wird, Mate-
rial zur Ausbildung des wenigstens einen Schleif- oder
Schneidbelages und gegebenenfalls wenigstens einer
zwischen dem wenigstens einen Schleif- oder Schneid-
belag und der wenigstens einen Fläche des Trägerkör-
pers angeordneten Bindung in die Sinterform gefüllt wird,
und ein Sintervorgang durchgeführt wird, um den we-
nigstens einen Schleif- oder Schneidbelag auf den Trä-
gerkörper zu sintern.
[0019] Schließlich wird noch angegeben, dass das
Schleif- oder ein Schneidwerkzeug nach dem zweiten
Verfahrensschritt gesäubert und das Schleif- oder ein
Schneidwerkzeug nach dem zweiten Verfahrensschritt
gesäubert, abgedreht und/oder mit wenigstens einem
Koppelelement zur Koppelung des Schleif- oder ein
Schneidwerkzeugs mit einem Drehantrieb einer Bearbei-
tungsmaschine, vorzugsweise Schleifmaschine verse-
hen wird, wobei das endfertige Schneidwerkzeug somit
gewuchtet und geometrisch korrigiert an einer Bearbei-
tungsmaschine angewendet werden kann.
[0020] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der Figurenbeschrei-
bung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im Nähe-
ren weiter erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1a, 1b eine schematische Darstellung eines Trä-
gerkörpers, der durch Trägerkörperseg-
mente aufgebaut wird,

Fig. 2 ein Schleif- oder Schneidwerkzeug in
Draufsicht,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung des Schleif- oder
Schneidwerkzeuges,

Fig. 4a, 4b ein Beispiel einer Formschlussverbin-
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dung,
Fig 5a-5c unterschiedliche Varianten von Träger-

körpersegmenten mit unterschiedlichen
Formschlussverbindungen,

Fig. 6a, 6b ein Umfangsschleif- oder Schneidwerk-
zeug (Fig. 6b) mit segmentiertem Träger-
körper (Fig. 6a),

Fig. 7a, 7b ein Vollkreisträgerkörper aus Trägerkör-
persegmenten,

Fig. 8 eine am Umfang angeordnete Form-
schlussverbindung,

Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel mit radialen Ver-
tiefungen,

Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel mit geometrisch
bestimmtem Schneiden und zusätzlichen
mechanischen Befestigungselementen
zur Verbindung der Trägerkörpersegmen-
te, und

Fig. 11 schematisch angedeute Verfahrens-
schritte zur Herstellung eines Schneid-
oder Schleifwerkzeuges gemäß einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel.

[0021] Die Fig. 1a zeigt drei Trägerkörpersegmente 2,
wobei zwei dieser Trägerkörpersegmente 2 bereits durch
die Formschlussverbindung 3 miteinander in Verbindung
stehen. Die Formschlussverbindung 3 besteht im We-
sentlichen aus einem Zapfen 8 und einer dazu korres-
pondieren Ausnehmung 9. Es sind jedoch auch andere
Formen denkbar. Wichtig ist, dass der Zapfen 8 und die
Ausnehmung 9 im Wesentlichen geometrisch zueinan-
der passen und dadurch jeweils korrespondierende Ge-
genformen aufweisen.
[0022] Die Formschlussverbindung 3 befindet sich da-
bei stets an einem Kontaktabschnitt 13 des jeweiligen
Trägerkörpersegmentes 2. Somit wird die Formschluss-
verbindung 3 durch einen aus diesem Kontaktabschnitt
13 herausragenden Bereich bestimmt, welcher mit ei-
nem geometrisch korrespondierenden, in den Kontakt-
abschnitt 13 hineinragenden Bereich verbindbar ist.
[0023] Diese Formschlussverbindung ist natürlich
dann als sehr vorteilhaft anzusehen, wenn diese einen
Hinterschnitt aufweist, der ein ungewolltes Auseinander-
fallen der einzelnen Trägerkörpersegmente verhindern
kann. Dieser Hinterschnitt kann - wie in der Fig. 1 dar-
gestellt, durch einen einfach kreisförmigen Zapfen 8 aus-
gebildet sein, der über einen Steg 15 mit dem Kontakt-
abschnitt 13 in Verbindung steht.
[0024] In der Fig. 1b sieht man den fertig zusammen-
gesetzten Trägerkörper 1, der in diesem Beispiel durch
3 Trägerkörpersegmente 2 ausgebildet wird, die über die
Formschlussverbindungen 3 zusammengesetzt worden
sind. Dabei wird eine Seitenfläche 4 und eine Umfangs-
fläche 5 ausgebildet. Entweder an der Seitenfläche 4
und/oder der Umfangsfläche 5 können in weiterer Folge
Schneid- oder Schleifbelege aufgebracht werden. Dieser
Schneid- oder Schleifbelag kann durch geometrisch be-
stimmtes Schneiden und/oder auch durch geometrisch

unbestimmtes Schneiden (Schleifkörner, etc.) ausgebil-
det sein.
[0025] In der Fig. 2 wird als Beispiel eine Topfschleif-
scheibe gezeigt. Diese weist einen ringförmigen Träger-
körper 1 auf, der sich durch zumindest zwei Trägerkör-
persegmente 2 zusammensetzt. Diese sind am Kontakt-
abschnitt 13 über die Formschlussverbindung 3 mitein-
ander verbunden.
[0026] Der gesamte Trägerkörper 1 kann über zumin-
dest ein Koppelelement 11 mit einer Bearbeitungsma-
schine verbunden werden. Dies ist schematisch in der
Fig. 3 ersichtlich. Wo der Drehantrieb 41 einer in der Fig.
3 nicht sichtbaren Bearbeitungsmaschine dargestellt
wird.
[0027] Durch das Aufbringen zumindest eines Binde-
mittels 12 auf die Seitenfläche 4 oder die Umfangsfläche
5 des Trägerkörpers 1 wird eine bessere Verbindung zum
Schneid- oder Schleifbelag 7 hergestellt.
[0028] Vorteilhaft ist zudem, wenn sich Vertiefungen 6
in diesen jeweiligen Oberflächen des Trägerkörpers 1
befinden, in welche das Bindemittel 12 eindringen kann.
Somit wird die Oberfläche der Anhaftung und Bindung
des Bindemittels 12 vergrößert und auch eine form-
schlüssige Verbindung zwischen dem Bindemittel 12 und
der Vertiefung 6 hergestellt. Gerade bei diesem Beispiel
eines Schleif- oder Schneidwerkzeuges 40 treten hohe
Radialkräfte auf. Allein schon durch die Masse des
Schneid- oder Schleifbelages 7 entstehen bei hohen
Drehzahlen Fliehkräfte am Schleif- oder Schneidwerk-
zeug 40. Bei diesen hohen Fliehkräfte zusammen mit
den auftretenden Schnittkräften muss das Bindemittel 12
zusammen mit der Vertiefung 6 dauerhaft am Trägerkör-
per 1 bleiben und darf dabei nicht abplatzen oder abrei-
ßen. Die Kräfte werden dabei über das Bindemittel 12
und die Vertiefung 6 an den Trägerkörper 1 weitergege-
ben.
[0029] Die Stabilität am Schleif- oder Schneidwerk-
zeug 40 wird somit nicht nur durch die Formschlussver-
bindung 3 an den Kontaktabschnitten 13 der einzelnen
Trägerkörpersegmente 2 erreicht, sondern auch durch
das Bindemittel 12 und den darauf befindlichen Schneid-
oder Schleifbelag 7.
[0030] In der Fig. 2 wird der Schnitt A-A gezeigt. Dieser
wird in der Fig. 3 näher erläutert.
[0031] Fig. 3 zeigt den Schnitt A-A aus der Fig. 2. Er-
kennbar ist, dass die Vertiefung 6 im Trägerkörper 1 ei-
nen Teil des Bindemittel 12 in sich aufnimmt und somit
eine formschlüssige Verbindung herstellt. Das Bindemit-
tel 12 schafft auch die Anbindung an den Schneid- oder
Schleifbelag 7.
[0032] Über das Koppelelement 11, in diesem Fall eine
Durchgangsbohrung, durch welche eine Schraubverbin-
dung in den Drehantrieb 41 angebracht wird, wird eine
Verbindung zwischen Bearbeitungsmaschine und
Schleif- oder Schneidwerkzeug 40 hergestellt. Die
Schraubverbindung wurde zur Vereinfachung in der Fi-
gur nicht dargestellt.
[0033] Anstelle des Koppelelementes 11, wie in der
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Fig. 3 dargestellt, könnte auch der Innenring des ringför-
migen Trägerkörpers 1 als Koppelelement verwendet
werden. Hierzu könnte dieser beispielsweise auch ein
Gewinde aufweisen, mit dem der Trägerkörper 1 auf eine
Spindel eines Drehantriebes 41 aufgebracht werden
könnte. Anstelle eines Gewindes wäre auch ein Spann-
konus oder etwas Vergleichbares denkbar.
[0034] Fig. 4a zeigt die korrespondierende Ausneh-
mung 9 einer Formschlussverbindung 3. Diese erstreckt
sich dabei ins Innere eines Trägerkörpersegmentes 2
und dient zur Aufnahme des in der Fig. 4b gezeigten,
korrespondierenden Zapfens 8.
[0035] Im Falle der Fig. 4a und 4b wird eine Art Schwal-
benschwanzverbindung gezeigt, welche sich durch gro-
ße, ineinandergreifende Flächen auszeichnet, die ein ho-
hes Kraftaufnahmepotential aufweisen. Zudem sind
sämtliche Übergange der einzelnen Flächen durch Ra-
dien r ausgebildet, um eine Kerbwirkung mit darauffol-
genden Abbrechen oder Ausbrechen vom Material ver-
hindern zu können. Da die Kräfte aufgrund der hohen
Drehgeschwindigkeiten am Trägerkörper 1 zumindest
teilweise über die Formschlussverbindungen 3 aufge-
nommen werden, muss auf eine homogene Kraftauftei-
lung geachtet werden, um Brüche zu verhindern. Aus
diesem Grund sind kantige Formschlussverbindungen
mit Kerben oder tiefen Einstichen zu vermeiden.
[0036] In der Fig. 4b wird der über den Steg 15 aus
dem Trägersegment 2 herausragende Zapfen 8 gezeigt,
welcher auch Radien r aufweist, um einer Kerbwirkung
und einem Abbrechen des Zapfens 8 entgegenwirken zu
können.
[0037] Fig. 5a zeigt eine Variante mit zwei gleichsinnig
ausgeführten Zapfen 8 an einem Kontaktabschnitt 13 ei-
nes Trägerkörpersegmentes 2. Somit ist vorgesehen,
dass am ersten Kontaktabschnitt 13 des Trägerkörper-
segmentes 2 zwei Zapfen 8 nach außen stehen, während
am gegenüberliegenden Kontaktabschnitt 13’ die korre-
spondierenden Ausnehmungen 9 angeordnet sind. Die
Anzahl der Formschlussverbindungen 3 pro Kontaktab-
schnitt 13 kann je nach Belastungsgrad des Trägerkör-
pers 1 variieren.
[0038] In der Fig. 5b wird gezeigt, wie sich je zwei ent-
gegengesetzte Formschlussverbindungen 3 an einem
Kontaktabschnitt 13 befinden. Dabei ragt ein Zapfen 8
aus einem Kontaktabschnitt 13 heraus, während dane-
ben eine korrespondierende Ausnehmung 9 in den Kon-
taktabschnitt 13 hineinragt. Geometrisch dazu ange-
passt wird am gegenüberliegenden Kontaktabschnitt 13’
je eine korrespondierende Aufnahme 9 und ein korres-
pondierender Zapfen 8 ausgebildet.
[0039] Zudem wird in der Fig. 5b gezeigt, dass sich
mehrere Vertiefungen 6 auf unterschiedlichen Durch-
messern des kreisringförmigen Trägerkörpers 1 ausbil-
den. Dies kann dann vorteilhaft sein, wenn ein breiterer
Schleif- oder Schneidbelag 7 auf den Drehkörper 1 auf-
gebracht werden muss und eine verbesserte Verbindung
notwendig ist.
[0040] In der Fig. 5c wird gezeigt, wie die Trägerkör-

persegmente 2 mittels einer Steckverbindung 10 verbun-
den werden. Die Formschlussverbindung 3 besteht da-
bei sozusagen aus einem zusätzlichen Verbindungsele-
ment. Dieses ist ebenfalls schwalbenschwanzartig aus-
gebildet und wird als Steckverbindung zwischen die zwei
Trägersegmente 2 eingesteckt.
[0041] Fig. 6a zeigt einen Trägerkörper 1 für ein Um-
fangsschleif- oder Schneidwerkzeug 40. Dabei befindet
sich die Vertiefung 6 in der Umfangsfläche 5 des Träger-
körpers 1. Diese Vertiefung 6 dient auch hier zur besse-
ren Verbindung mit einem Schleif- oder Schneidbelag 7,
wie in der Fig. 6b gezeigt.
[0042] Die Fig. 6b zeigt ein Schleif- oder Schneidwerk-
zeug 40 mit einem am Umfang angeordneten Schneid-
oder Schleifbelag 7. Wie in der Fig. 6a, 6b ersichtlich,
werden die einzelnen Trägerkörpersegmente 2 auch hier
mittels Formschlussverbindungen 3 untereinander ver-
bunden. Auch werden Koppelelemente 11 geschaffen,
mit denen eine Anbindung an eine Bearbeitungsmaschi-
ne stattfinden kann.
[0043] Wenn auch in der Fig. 6a, 6b nicht so darge-
stellt, kann neben dem am Umfang angeordneten
Schneid- oder Schleifbelag 7 auch ein an den Seitenflä-
chen 4 angeordneter Schneid- oder Schleifbelag 7 an-
geordnet sein. Somit wäre nicht nur die Umfangsfläche
5 sondern auch die Seitenfläche 4 oder beide Seitenflä-
chen 4 zur Aufnahme eines Schneid- oder Schleifbela-
ges 7 vorgesehen, was den Verwendungszweck des
Schleif- oder Schneidwerkzeuges 40 erweitert.
[0044] Fig. 7a, 7b zeigt, dass kein kreisringförmiger
Trägerkörper 1 hergestellt wird, sondern ein Vollkreisträ-
gerkörper 1. Auch hier können jedoch Verschnittmengen
reduziert werden, indem Trägerkörpersegmente 2 aus-
geschnitten oder ausgestanzt werden. Auch die Maschi-
nengröße ist dabei reduzierbar. In der Fig. 7b wird ge-
zeigt, wie die einzelnen Trägerkörpersegmente 2 zusam-
mengesteckt einen vollkreisförmigen Trägerkörper 1 bil-
den. Dieser kann ebenfalls Vertiefungen 6 aufweisen.
Das zusammensetzen der einzelnen Trägerkörperseg-
mente 2 erfolgt auch hier über die Kontaktabschnitte 13
und den darauf befindlichen Formschlussverbindungen
3.
[0045] In der Fig. 8 wird gezeigt, wie ein Trägerkörper
1 auch hierdurch zumindest zwei - in diesem Beispiel
durch drei - ineinandergesteckte oder -greifende Träger-
körpersegmente 2 ausgebildet wird. In diesem Fall sind
jedoch die Formschlussverbindungen 3 nicht parallel zur
Drehachse des Trägerkörpers 1 einschiebbar, sondern
radial zur Drehachse des Trägerkörpers 1.
[0046] In der Fig. 9 wird gezeigt, wie sich die Vertie-
fungen 6 nicht ringförmig am Trägerkörper 1 erstrecken,
sondern radial zu diesem ausgerichtet sind. Auf diese
Art kann ebenfalls eine verbesserte Verbindung zwi-
schen dem Trägerkörper 1 und dem Schneid- oder
Schleifbelag 7 hergestellt werden.
[0047] Fig. 10 zeigt einen Trägerkörper 1 bestehend
aus mehreren Trägerkörpersegmenten 2, die über Kon-
taktabschnitte 13 und darauf befindliche Formschluss-
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verbindungen 3 miteinander verbunden sind. Anstelle ei-
nes Schleifbelages, der im Wesentlichen aus geomet-
risch unbestimmten Schleifkörnern besteht, wird in die-
sem Fall ein Schneidwerkzeug mit geometrisch be-
stimmten Schneiden gezeigt. Es können somit nicht nur
Schleifscheiben, sondern beispielsweise auch Fräser,
Bohrer oder dergleichen hergestellt werden, wobei ein
segmentierter Trägerkörper 1 zum Einsatz kommt. Die
einzelnen Trägerkörpersegmente 2 können dabei über
Befestigungselemente 14 miteinander verbunden wer-
den. Diese verhindern ein Auseinanderrutschen der
Formschlussverbindungen 3. Als Bindemittel 12 zwi-
schen dem Schneid- oder Schleifbelag 7 und dem Trä-
gerkörper 1 dient in diesem Fall eine Schraubverbindung.
Die Vertiefung 6, welche in diesem Fall nicht sichtbar ist,
ist dabei als Gewinde oder als Durchgangsbohrung aus-
geführt, welche zur Aufnahme der als Bindemittel 12 die-
nenden Schraube verwendet wird.
[0048] Fig. 11 zeigt das Verfahren zur Herstellung des
Schleif- oder Schneidwerkzeugs 40. In einem ersten Ar-
beitsschritt werden aus einem Grundkörper 50 mehrere
Trägerkörpersegmente 2 herausgeschnitten oder abge-
schnitten.
[0049] Der Grundkörper 50 kann dabei plattenförmi-
ges oder streifenförmiges Material sein - beispielsweise
Metallplatten oder umgangssprachlich Blechplatten. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass der Grundkörper
als hohlzylinderförmiger Grundkörper ausgebildet ist,
von dem die Segmente heruntergeschnitten werden.
[0050] Als Schneidverfahren wird beispielsweise La-
sern verwendet. Es kann auch vorgesehen sein, dass
die Trägerkörpersegmente 2 mittels Drahterosion aus
dem Grundkörper herauserodiert werden. Weitere Mög-
lichkeiten wären beispielsweise bei dünnwandigen Plat-
ten oder Streifenmaterial auch ein Ausstanzen der ein-
zelnen Trägerkörpersegmente 2.
[0051] Im nächsten Arbeitsschritt werden die Träger-
körpersegmente 2 vereinzelt. Die Vertiefungen 6 (in der
Fig. 2 gezeigt) können beispielsweise schon beim Aus-
schneiden aus dem Grundmaterial 50 an den Trägerkör-
persegmenten 2 angeordnet werden.
[0052] Dieser Arbeitsschritt kann aber auch erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Auch das
Schaffen der Koppelelemente 11 (beispielsweise Durch-
gangsbohrungen zum Befestigen des Trägerkörpers 1
an einem Drehantrieb einer Bearbeitungsmaschine)
kann im Zuge der Schaffung der Vertiefungen 6 oder zu
einem späteren oder früheren Zeitpunkt erfolgen.
[0053] In einem nächsten Arbeitsschritt werden die
vereinzelten Trägerkörpersegmente 2 zu einem Ring
oder zu einem Vollkreis zusammengesteckt und bilden
den Trägerkörper 1 aus. Das Zusammensetzen der Trä-
gerkörpersegmente 2 kann auch bereits in einer Sinter-
form 52 erfolgen. Es ist auch möglich, vorher den ge-
samten Trägerkörper 1 zusammenzustecken und erst
darauffolgend in die Sinterform 52 zu legen.
[0054] Es ist auch möglich, die Kontaktabschnitte 13
und die Formschlussverbindungen 3 (siehe Fig. 2) vor-

dem Zusammensetzen der Trägerkörpersegmente 2 bei-
spielsweise mit einem Klebstoff zu versehen, um eine
zusätzliche Bindung zu gewährleisten. Es kann auch vor-
gesehen sein, dass der Spalt zwischen den einzelnen
Trägerkörpersegmenten nach dem Zusammenstecken
mittels Klebstoffs oder einem anderen Bindemittel (z.B.
Löten oder Punktschweißen) zumindest abschnittsweise
geschlossen oder gefüllt wird, um eine stabilere Verbin-
dung zu gewährleisten.
[0055] Es kann auch vorgesehen sein, dass beim ei-
gentlichen Sintervorgang eine Verbindung zwischen den
Trägerkörpersegmenten 2 stattfinden kann, indem ein
zusätzliches Mittel zwischen den Trägerkörpersegmen-
ten 2 eingebracht wird.
[0056] Es kann auch eine temperaturbedingte Diffusi-
on des Materials zwischen den Trägerkörpersegmenten
2 stattfinden, welche diese miteinander verbindet.
[0057] Zudem wäre es auch möglich, die Formschluss-
verbindung 3 als Presspassung auszubilden.
[0058] Nach dem Einlegen des Trägerkörpers 1 in die
Sinterform 52 wird das Bindemittel 12 auf den Träger-
körper 1 aufgebracht. Vorzugsweise erfolgt dies in einer
Vertiefung 6, welche sich an zumindest einer der Seiten-
flächen oder Umfangsfläche des Trägerkörpers 1 befin-
det.
[0059] Das Bindemittel 12 kann sowohl in Pulverform,
in Flüssigform, in Streifenform oder als Paste aufgetra-
gen werden.
[0060] In einem weiteren Arbeitsschritt wird der
Schleif- oder Schneidbelag 7 auf den Trägerkörper 1 auf-
gebracht. Der Schleif- oder Schneidbelag 7 kann bei-
spielsweise pulverförmig aufgetragen werden und mit-
tels Formen in einer korrekten Position am Trägerkörper
1 positioniert werden, oder auch aus "Grünling", der in
einem gesonderten Bereich vorgepresst worden ist und
auf dem Trägerkörper 1 aufgelegt wird.
[0061] Die tatsächliche Durchhärtung des Schleif-
oder Schneidbelags 7 erfolgt dann im Zuge des Sinterns,
während dies eine Verbindung mit dem Bindemittel 12
und dem Trägerkörper 1 eingeht.
[0062] Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das
Bindemittel 12 durch einen Kleber ausgebildet wird und
der Schleif- oder Schneidbelag 7 einfach durch diesen
Kleber mit dem Trägerkörper 1 verbunden wird. Ein an-
schließendes Sintern kann somit ausfallen.
[0063] Im bevorzugten Verfahren jedoch wir der
Schleif- oder Schneidkörper 7 durch Sintern mit dem Bin-
demittel 12 und dem Trägerkörper 1 verbunden, was in
einem Sinterofen 53 geschieht.
[0064] In einem weiteren Arbeitsschritt ist es vorgese-
hen, dass bei Notwendigkeit das Schleif- oder Schneid-
werkzeug 40 abgerichtet wird. Dieses Abrichten erfolgt
beispielsweise über ein Abrichtwerkzeug 54. Es kann
auch vorgesehen sein, dass das Koppelelement 11 (sie-
he Fig. 2) erst im Zuge dieses letzten Arbeitsganges ein-
gebracht wird. Es wird in diesem letzten Arbeitsgang das
Schleif- oder Schneidwerkzeug 40 endgefertigt und für
die Verwendung vorbereitet.
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Bezuqszeichenliste:

[0065]

1 Trägerkörper
2 Trägerkörpersegment
3 Formschlussverbindung
4 Seitenfläche
5 Umfangsfläche
6 Vertiefung
7 Schneid- oder Schleifbelag
8 Zapfen
9 korrespondierende Ausnehmung
10 Steckverbindung
11 Koppelelement
12 Bindemittel
13 Kontaktabschnitt
14 Befestigungselement
15 Steg
40 Schleif- oder Schneidwerkzeug
41 Drehantrieb
50 Grundkörper
51 Laser
52 Sinterform
53 Sinterofen
54 Abrichtwerkzeug
r Radius

Patentansprüche

1. Trägerkörper (1) für ein Schleif- oder ein Schneid-
werkzeug (40), insbesondere zur Bearbeitung der
Kanten und Ränder von Fliesen und Ziegeln, wobei
der Trägerkörper (1) in einer Querschnittsebene im
Wesentlichen kreis- oder kreisringförmig ausgebil-
det ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger-
körper (1) wenigstens zwei, vorzugsweise genau
drei, Trägerkörpersegmente (2) umfasst, welche in
der Querschnittsebene im Wesentlichen kreis- oder
kreisringsegmentförmig ausgebildet sind und zu-
mindest über wenigstens eine Formschlussverbin-
dung (3) miteinander verbunden sind.

2. Trägerkörper nach Anspruch 1, wobei der Träger-
körper (1) wenigstens eine im Wesentlichen parallel
zur Querschnittsebene angeordnete Seitenfläche
(4) und/oder wenigstens eine Umfangsfläche (5) auf-
weist, wobei an der Seitenfläche (4) und/oder der
Umfangsfläche (5) wenigstens eine, vorzugsweise
nutförmige und/oder im Wesentlichen kreisseg-
mentförmige, Vertiefung (6) zur Anbindung wenigs-
tens eines Schleif- oder Schneidbelags (7), ausge-
bildet ist.

3. Trägerkörper nach Anspruch 1 oder 2, wobei die we-
nigstens eine Formschlussverbindung (3) wenigs-
tens einen, vorzugsweise schwalbenschwanzförmi-

gen, Zapfen (8) und wenigstens eine korrespondie-
rende Ausnehmung (9), und/oder wenigstens eine
Steckverbindung (10), umfasst.

4. Trägerkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei der Trägerkörper (1) im Wesentlichen aus Stahl
besteht, und/oder wenigstens ein Koppelelement
(11) zur Koppelung des Trägerkörpers (1) mit einem
Drehantrieb (41) einer Bearbeitungs-, vorzugsweise
Schleifmaschine aufweist.

5. Verfahren zur Herstellung wenigstens eines Träger-
körpers (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die wenigstens zwei Trägerkörpersegmente (2) in
einem ersten Verfahrensschritt aus einem gemein-
samen platten- oder hohlzylinderförmigen Grund-
körper (50), vorzugsweise mittels eines Lasers (51),
aus- oder abgeschnitten werden, in einem zweiten
Verfahrensschritt vereinzelt, und in einem dritten
Verfahrensschritt über die wenigstens eine Form-
schlussverbindung (3) miteinander zum wenigstens
einen Trägerkörper (1) verbunden werden.

6. Schleif- oder ein Schneidwerkzeug (40), insbeson-
dere zur Bearbeitung der Kanten und Ränder von
Fliesen und Ziegeln, umfassend wenigstens einen
Trägerkörper (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4
und wenigstens einen Schleif- oder Schneidbelag
(7), welcher auf wenigstens einer Fläche des we-
nigstens einen Trägerkörpers (1) angeordnet ist,
vorzugsweise auf wenigstens einer im Wesentlichen
parallel zur Querschnittsebene angeordneten Sei-
tenfläche (4) und/oder wenigstens einer Umfangs-
fläche (5) des wenigstens einen Trägerkörpers (1).

7. Schleif- oder ein Schneidwerkzeug (40) nach An-
spruch 6, wobei die wenigstens zwei Trägerkörper-
segmente (2) zusätzlich zur wenigstens einen Form-
schlussverbindung (3) über den wenigstens einen
Schleif- oder Schneidbelag (7) miteinander verbun-
den sind.

8. Schleif- oder ein Schneidwerkzeug (40) nach An-
spruch 6 oder 7, wobei der wenigstens eine Schleif-
oder Schneidbelag (7) über wenigstens ein, vor-
zugsweise schleifmittelfreies, Bindemittel (12) mit
der wenigstens einen Fläche des wenigstens einen
Trägerkörpers (1) verbunden ist, vorzugsweise wo-
bei das wenigstens eine Bindemittel (12) zumindest
bereichsweise in wenigstens einer in der wenigstens
einen Fläche ausgebildeten Vertiefung (6 angeord-
net ist.

9. Schleif- oder ein Schneidwerkzeug (40) nach einem
der Ansprüche 6 bis 8, wobei das Schleif- oder ein
Schneidwerkzeug (40) wenigstens einen metallge-
bundenen Schleifbelag (7) mit Diamant als Schleif-
mittel aufweist.
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10. Verfahren zur Herstellung eines Schleif- oder ein
Schneidwerkzeugs (40) nach einem der Ansprüche
6 bis 8, wobei in einem ersten Verfahrensschritt ein,
vorzugsweise durch das Verfahren zur Herstellung
wenigstens eines Trägerkörpers (1) gemäß dem An-
spruch 5 hergestellter, Trägerkörper (1) bereitge-
stellt wird, und in einem zweiten Verfahrensschritt
wenigstens ein Schleif- oder Schneidbelag (7) auf
der wenigstens einen Fläche des Trägerkörpers (1)
angeordnet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Trägerkör-
per (1) im Zuge des zweiten Verfahrensschritts in
eine Sinterform (52) eingelegt wird, Material zur Aus-
bildung des wenigstens einen Schleif- oder Schneid-
belags (7) und gegebenenfalls wenigstens einem
zwischen dem wenigstens einen Schleif- oder
Schneidbelag (7) und der wenigstens einen Fläche
des Trägerkörpers angeordneten Bindemittel (12) in
die Sinterform (52) gefüllt wird, und ein Sintervor-
gang durchgeführt wird, um den wenigstens einen
Schleif- oder Schneidbelag (7) auf den Trägerkörper
(1) zu sintern.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei das
Schleif- oder ein Schneidwerkzeug (40) nach dem
zweiten Verfahrensschritt gesäubert, abgedreht
und/oder mit wenigstens einem Koppelelement (11)
zur Koppelung des Schleif- oder ein Schneidwerk-
zeugs mit einem Drehantrieb (41) einer Bearbei-
tungsmaschine, vorzugsweise Schleifmaschine ver-
sehen wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40), insbesondere
zur Bearbeitung der Kanten und Ränder von Fliesen
und Ziegeln, umfassend wenigstens einen Träger-
körper (1), wobei der Trägerkörper (1) in einer Quer-
schnittsebene im Wesentlichen kreis- oder kreisring-
förmig ausgebildet ist und wenigstens zwei, vorzugs-
weise genau drei, Trägerkörpersegmente (2) um-
fasst, welche in der Querschnittsebene im Wesent-
lichen kreis- oder kreisringsegmentförmig ausgebil-
det sind und zumindest über wenigstens eine Form-
schlussverbindung (3) miteinander verbunden sind,
und wenigstens einen Schleif- oder Schneidbelag
(7), dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkör-
per (1) wenigstens eine im Wesentlichen parallel zur
Querschnittsebene angeordnete Seitenfläche (4)
aufweist, und dass der wenigstens einen Schleif-
oder Schneidbelag (7) auf der wenigstens einen im
Wesentlichen parallel zur Querschnittsebene ange-
ordneten Seitenfläche (4) des wenigstens einen Trä-
gerkörpers (1) angeordnet ist.

2. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach Anspruch
1, wobei der Trägerkörper (1) wenigstens eine Um-
fangsfläche (5) aufweist, wobei an der Seitenfläche
(4) und/oder der Umfangsfläche (5) wenigstens eine,
vorzugsweise nutförmige und/oder im Wesentlichen
kreissegmentförmige, Vertiefung (6) zur Anbindung
wenigstens eines Schleif- oder Schneidbelags (7),
ausgebildet ist.

3. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach Anspruch
1 oder 2, wobei die wenigstens eine Formschluss-
verbindung (3) wenigstens einen, vorzugsweise
schwalbenschwanzförmigen, Zapfen (8) und we-
nigstens eine korrespondierende Ausnehmung (9),
und/oder wenigstens eine Steckverbindung (10),
umfasst.

4. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei der Trägerkörper (1) im
Wesentlichen aus Stahl besteht, und/oder wenigs-
tens ein Koppelelement (11) zur Koppelung des Trä-
gerkörpers (1) mit einem Drehantrieb (41) einer Be-
arbeitungs-, vorzugsweise Schleifmaschine auf-
weist.

5. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die wenigstens zwei Trä-
gerkörpersegmente (2) zusätzlich zur wenigstens ei-
nen Formschlussverbindung (3) über den wenigs-
tens einen Schleif- oder Schneidbelag (7) miteinan-
der verbunden sind.

6. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei der wenigstens eine
Schleif- oder Schneidbelag (7) über wenigstens ein,
vorzugsweise schleifmittelfreies, Bindemittel (12)
mit der wenigstens einen Fläche des wenigstens ei-
nen Trägerkörpers (1) verbunden ist, vorzugsweise
wobei das wenigstens eine Bindemittel (12) zumin-
dest bereichsweise in wenigstens einer in der we-
nigstens einen Fläche ausgebildeten Vertiefung (6
angeordnet ist.

7. Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei das Schleif- oder Schneid-
werkzeug (40) wenigstens einen metallgebundenen
Schleifbelag (7) mit Diamant als Schleifmittel auf-
weist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Schleif- oder
Schneidwerkzeugs (40) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei in einem ersten Verfahrensschritt ein
Trägerkörper (1) bereitgestellt wird, und in einem
zweiten Verfahrensschritt wenigstens ein Schleif-
oder Schneidbelag (7) auf der wenigstens einen Sei-
tenfläche (4) des Trägerkörpers (1) angeordnet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Trägerkörper
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(1) dadurch bereitgestellt wird, dass die wenigstens
zwei Trägerkörpersegmente (2) aus einem gemein-
samen platten- oder hohlzylinderförmigen Grund-
körper (50), vorzugsweise mittels eines Lasers (51),
aus- oder abgeschnitten werden, vereinzelt, und
über die wenigstens eine Formschlussverbindung
(3) miteinander zum Trägerkörper (1) verbunden
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei der Trä-
gerkörper (1) im Zuge des zweiten Verfahrens-
schritts in eine Sinterform (52) eingelegt wird, Mate-
rial zur Ausbildung des wenigstens einen Schleif-
oder Schneidbelags (7) und gegebenenfalls wenigs-
tens einem zwischen dem wenigstens einen Schleif-
oder Schneidbelag (7) und der wenigstens einen Flä-
che des Trägerkörpers angeordneten Bindemittel
(12) in die Sinterform (52) gefüllt wird, und ein Sin-
tervorgang durchgeführt wird, um den wenigstens
einen Schleif- oder Schneidbelag (7) auf den Trä-
gerkörper (1) zu sintern.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
das Schleif- oder Schneidwerkzeug (40) nach dem
zweiten Verfahrensschritt gesäubert, abgedreht
und/oder mit wenigstens einem Koppelelement (11)
zur Koppelung des Schleif- oder Schneidwerkzeugs
mit einem Drehantrieb (41) einer Bearbeitungsma-
schine, vorzugsweise Schleifmaschine versehen
wird.
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